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©rgati für lite affiiielktt |lulililifl[ionett lies Sdjrofij. ffiewerbencreins.

QffijieHeg unb obligaforifriieb Crgau be? Slnrg. ©tbmiche* unb SBagnermeifterbemng.

©rfdjeint je ©amStagS unb foftet per ©entefter gr. 3. 60, per gatjr gr. 7. 20.
gnferate 20 ©t§. per lfnaltige fßetitjeile, bet größeren Stufträgen

entfpredjenben fRabatt.

3üridj, bctt 19. ^ntumr 1901.

itidjt was ï»»t tljttft. barauf kommt'« ntt,
•pu» mie erft jeigt i»ett gattieit litami.

Sdjwcij ^eutertknereiit.
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letjvr beim ittciltev.
®er ©djtociser. ©rtnerbebercin ift

getoillt, eine angemeffene Sergiitung
in gorm eines einmaligen 3ufd)uffe8
jum ßehrgelb bis auf ben Setrag

bon 250 gr. foldjen jpanbtocrfSmeiftern jit nerabfolgen, welche ber

mittlcvjûUtiitiett gTjrmittUUïntttg v<m gicljpltiffiiett
ihre befonbere Sorgfalt unb Slufmertfamfeit mibmen unb bertnöge
ihrer Sefähigung für (Srfüllung nadjgenannter Serpflicbtuugen gc=

nügenbe ©ernähr bieten.

1. ®er Seiberber ntufj ©d)toei3erbürgcr fein unb feinen Seruf
fetbftänbig betreiben, ©eine Skrfftätte foil ben tetfmifeben 21n*

forberungen ber ©egenmart entfpreeben.
2. ®er ßehrmeifter muff fid) berpftidjten, ben boit ibm aufsu*

nehmenben Sealing in allen Senntniffen unb Hunftfertigfeiten
feines ©emerbeS beranjubitben, it)n auef) außerhalb ber äßerf*
ftätte in 3ud)t unb Drbnung tu batten, sunt fleißigen Sefud)
ber gewerblichen gortbilbungs* ober gafbjdjulen ansithalten uno
gur Teilnahme an ben ßehrlingSprüfungen ju berpf(icf)ten,
überhaupt und) feinen Straften alles ju tbun, toaS ju einer
tnoblgercgeltcn Scrufslebre gebort.

3. ®er ßehrmeifter muß bem ßebrting, fofern biefer nidjt im ©l*
ternbaufe berbteiben taitn, in feinem eigenen §aushatt Soft
unb SBobnung geben, ebentued ibm sur UnterEitnft in einer
orbenttidien gamtlie bcbilftid) fein unb für gefunbe Serpftegung
unb sweefmäffige @r3tehung in berjelben bie SBeranttborttidf)£eit
übernebmen.

4. ®er ßehrbertrag ift nad) ben Seftimmungen beS fcptocigerifcpen
fflormallebrbertrageS feftsuftetten unb burdj ben febmeijerifeben

©etnerbeberein su genehmigen. ®ie ®auer ber Sebrjeit muß
ben bom fchweiserifdjen ©emerbeberein für jebeS ©ewerbe auf*
geftellten formen entsprechen. Sereits feit längerer grift be*

gonnene ßebroerbältniffe fönnen nidjt in Sewerbung treten.
®ie SluStoabt ber ßehrmeifter erfolgt nach Üftaßgabc ber ber*

fügbaren Stiftet unb auf ©runblage ber eingebenben fcbriftlicbcn
Stnmclbungen unb mit möglidjftcr Serüctftd)tigung ber berfdjiebenen
SerufSarten unb ßanbeSteile burd) ben ©entratoorffanb beS febwets.
©emerbcbereinS. ®en Sorjug erhalten inbeS fotd^e Sîeiftcr: a) bie
burd) regelmäßige ®eitnabme ibrer früheren ßebrlingc an ßebrtingS*
Prüfungen bereits tßroben ihrer ßebrmeiftertbätigfeit aufjumeifen
haben ; b) roelche SJiitglieb einer ©ettion beS fdftüeij. ©eroerbebereins
finb unb c) an bereu ÏBobnort eine gewerbliche gortbilbungSfdjule
fid) befinbet.

§anbtoerfSmeifter, Welche ben geforberten SerpfUdjtungen glauben
enifpreeben 31t tonnen, belieben fid) unter Seifügung ber bcrlangten
Seugniffe bis fpiiteftens heu 31. gattuar 1901 fchriftlid) ansumel'bcn.

®ie bcsüglicben ;pflid)tenbefte unb SlnmelbungSformutare tonnen
beim ©etretariate beS ©cbmcperifdben ©eWerhebereinS in Sern, bas
auch 3U jeber meiteren Slubtunfterteilung bereit ift, besagen merben.
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Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

'
Kunsthandwerker und Techniker

von Matter Senn-Doldinghausrn.

XVI.
Band

Organ für die «Wellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereins.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aarg. Schmiede- und Wagnermeistervereins.

Erscheint je Samstags und kostet per Semester Fr. 3. 69, per Jahr Fr. 7. 29.
Inserate 29 Cts. per Isvaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den IS. Januar 1SV1.

Nicht was du tlzust. darauf kommt's au,
Das wie erst zeigt den gauzen Mau«.

Schweiz Keweröeverein.

Förderung der Äerufs-
lehre dein» Meister.
Der Schweizer. Gcwcrbevercin ist

gewillt, eine angemessene Vergütung
in Form eines einmaligen Zuschusses

zum Lehrgeld bis auf den Betrag
von 259 Fr. solchen Handwerksmeistern zu verabfolgen, welche der

mustergültige» Heranbildung van Lehrlingen
ihre besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit widmen und vermöge
ihrer Befähigung für Erfüllung nachgennnnter Verpflichtungen ge-
nügende Gewähr bieten.

1. Der Bewerber muß Schweizerbürger sein und seinen Beruf
selbständig betreiben. Seine Werkstätle soll den technischen An-
forderungen der Gegenwart entsprechen.

2. Der Lehrmeister muß sich verpflichten, den von ihm nufzu-
nehmenden Lehrling in allen Kenntnissen und Kunstfertigkeiten
seines Gewerbes heranzubilden, ihn auch außerhalb der Werk-
stätte in Zucht und Ordnung zu halten, zum fleißigen Besuch
der gewerblichen Fortbildungs- oder Fachschulen anzuhalten uno
zur Teilnahme an den Lehrlingsprüfungen zu verpflichten,
überhaupt nach seinen Kräften alles zu thun, was zu einer
wohlgercgelten Berufslehre gehört.

3. Der Lehrmeister muß dem Lehrling, sofern dieser nicht im El-
ternhause verbleiben kann, in seinem eigenen Haushalt Kost
und Wohnung geben, eventuell ihm zur Unterkunst in einer
ordentlichen Familie behilflich sein und für gesunde Verpflegung
und zweckmässige Erziehung in derselben die Verantwortlichkeit
übernehmen.

4. Der Lehrvertrag ist nach den Bestimmungen des schweizerischen

Normallehrvertrages festzustellen und durch den schweizerischen

Gewerbeverein zu genehmigen. Die Dauer der Lehrzeit muß
den vom schweizerischen Gewerbeverein für jedes Gewerbe auf-
gestellten Normen entsprechen. Bereits seit längerer Frist be-

gonnene Lehrvcrhältnisse können nicht in Bewerbung treten.

Die Auswahl der Lehrmeister erfolgt nach Maßgabe der ver-
fügbaren Mittel und auf Grundlage der eingehenden schriftlichen
Anmeldungen und mit möglichster Berücksichtigung der verschiedenen
Berufsarten und Landesteile durch den Ccntralvorstand des schweiz.
Gewerbevereins. Den Vorzug erhalten indes solche Meister: a) die
durch regelmäßige Teilnahme ihrer früheren Lehrlinge an Lehrlings-
Prüfungen bereits Proben ihrer Lehrmeisterthätigkeit auszuweisen
haben; b) welche Mitglied einer Sektion des schweiz. Gewerbevereins
sind und a) an deren Wohnort eine gewerbliche Fortbildungsschule
sich befindet.

Handwerksmeister, welche den geforderten Verpflichtungen glauben
entsprechen zu können, belieben sich unter Beifügung der verlangten
Zeugnisse bis spätestens den 31. Januar 1991 schriftlich anzumelden.

Die bezüglichen Pflichtenheste und Anmeldungsformulare können
beim Sekretariate des Schweizerischen Gewerbevereins in Bern, das
auch zu jeder weiteren Auskunfterteilung bereit ist, bezogen werden.

Lehrlings- und Lehrtöchter-Urüfung im
Bezirk Zürich.

(Mitteilung vom Bureau des Gewerbeverbandes Zürich.)

Zu der diesjährigen Prüfung, die gegen Ostern
stattfindet, haben sich schon eine große Anzahl Teilnehmer
aitgemeldet. Immerhin stehen die Anmeldungen einer
größeren Zahl von Lehrlingen der verschiedensten Be-
rufsarten und namentlich auch von Lehrtöchtern noch
aus. Mit Rücksicht auf die vermehrte Arbeit vor den

Feiertagen, sowie aus diese selbst, die manchen von der
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